
  
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 

UFFICIO  DEI  MONOPOLI  DEL  VENETO  E TRENTINO  ALTO  ADIGE 
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI TRENTO 

ANKÜNDIGUNG EINER VERSTEIGERUNG MIT EINZIGEM AUSGEB OT 
für die Vergabe einer ordentlichen Verkaufsstelle von Monopolwaren Nr. 31 und Lottoannahmenstelle Nr. BZ 1081 

 einzurichten in der Gemeinde Bozen Provinz Bozen, schon in Bozen, Resiastr. Nr. 162 gelegen ist. 

 
Am 24/09/2015 um 10.00 Uhr erfolgt bei der Zweigstelle Trient des Ufficio Regionale dei Monopoli di 
Stato per il Veneto ed il Trentino Alto Adige,  Vannetti str. 13 vor dem Direktor des Regionalbüros 
oder seinem Vertreter, ein öffentlicher Wettbewerb für die Ausschreibung einer Tabaktrafik gemäß 
Art. 25 des Gesetzes Nr. 1293 vom 22.12.1957, Nr. 1293, 1 Buchstabe a) des Gesetzes 23.07.1980 Nr. 
384 und 51 des D.P.R. 14.10.1958 Nr. 1074. 
Die Zone, wo das Lokal stattfindet mußt, ist so begrenzet: alle geeignet Handelslokale in der Gemeinde 
Bozen Fraktionen ausschließen, von Resiastr., Hausnummer gerade zahlen von Nr. 132/b bis Nr. 166. 
 
I – Gegenstand, Dauer und Bedingungen der Vergabe 
Der Auftragnehmer ist zum öffentlichen Verkauf von Monopolwaren in den als Sitz der 
Verkaufsstelle festgelegten Räumlichkeiten befugt. 
Der Auftrag hat auf dem Versuchswege eine Dauer von neun Jahren, mit Laufzeit seit den ersten Tag 
des nächsten Monates wenn alle Unterlagen in Monopolbüro gesendet sind. 
Die Pflichten und Rechte des Auftragnehmers sind zur Kenntnisnahme der Interessenten beim lokalen 
Steuerlagerbetrieb in Capitolato d’oneri, beim Tabakmagazzin von Bozen und bei der Zweigstelle des 
Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato di Trento in Vannetti str. Nr. 13 hinterlegten 
Leistungsverzeichnis enthalten. 
Die Tabaktrafik hatte im Jahr 2014 eine Einkommen von € 40.430,75 für Tabak und € 9.875,00 für 
Lottospiel. 
 
II - Zuschlagserteilung 
Den Zuschlag für die Vergabe der Verkaufsstelle erhält derjenige, der die höchste Geldsumme 
geboten hat, zu zahlen als Einmalbetrag bei der Erteilung, innerhalb der von der Verwaltung in einem 
geheimen versiegelten Blatt festgelegten Grenzen (Mindestgebot und Höchstgebot), das beim 
Wettbewerb gemäß Art. 75 der genannten Verordnung Nr. 827/1924 zu öffnen ist. 
Angebote über dem Höchstgebot oder unter dem Mindestgebot im geheimen Blatt sind ungültig. 
Jeder Teilnehmer kann höchstens ein Angebot vorlegen. 
Wenn das beste Angebot von zwei oder mehreren Teilnehmern vorgelegt wird, erfolgt die Auswahl des 
Auftragnehmers gemäß Art. 77 Regolamento di Contabilità Generale dello Stato Nr. 827/1924. 
Der Zuschlag für den Auftrag erfolgt mit einer einzigen Ausbietung, auch wenn nur ein Angebot 
vorliegt. 
 

III – Vorschriften für die Teilnahme am Wettbewerb 
Für die Teilnahme am Wettbewerb, muss jeder Teilnehmer am Tag und zur Uhrzeit entsprechend den 
oben stehenden Angaben das auf Stempelpapier in Übereinstimmung mit dem unter dieser 
Bekanntmachung aufgeführten Vordruck verfasste und von ihm unterzeichnete Angebot in einem 
verschlossenen Umschlag vorlegen und in einem separaten Umschlag die Quittung für die vorläufige 
Sicherheitsleistung in Höhe von  € 2.515,00, einzuzahlen in bar beim provinzialen Schatzamt des 
Staates in Bozen oder durch Bankanweisung der Banca d’Italia.  
Das Angebot muss in Ziffern und Buchstaben die Summe angeben, zu deren Zahlung an die 
Verwaltung sich der Bieter bei der Zuschlagserteilung verpflichtet. Diese Summe muss in Euro 
angegeben sein. 
Für seine Gültigkeit muss das Angebot die Erklärung des Teilnehmers enthalten, dass er – sollte er 
den Zuschlag erhalten – über die Räumlichkeiten verfügen kann, in denen er das Geschäft betreiben 
will, sowie Angaben zur genauen Adresse mit Straße und Hausnummer, oder wenn es fehlt, mit 
andere Angaben, um das Lokal ohne missverständlich zu feststellen. Diesbezüglich wird darauf 
hingewiesen, dass die Räumlichkeiten sich in dem in dieser Bekanntmachung angegebenen Gebiet 
befinden müssen und zwar mindestens 200 Meter von der nächsten im Gebiet bereits bestehenden 
Verkaufsstelle entfernt. Sie müssen ferner bestimmten Anforderungen in Bezug auf die Größe gerecht 
werden, einen direkten Zugang zur öffentlichen Straße haben und die hygienischen Bedingungen 
müssen so beschaffen sein, dass sich die Räumlichkeiten für die Einrichtung der Verkaufsstelle eignen. 
Das Angebot muss außerdem die Erklärung enthalten, dass der Bieter von keinem Ausschlussfall 
gemäß den Art. 6 und 18 des Gesetzes Nr. 1293 vom 22.12.1957 oder von der Situation laut Art. 5 des 
Gesetzes Nr. 384 vom 23.07.1980 betroffen ist und dass er sich verpflichtet, alle eventuellen Ursachen 
für Unvereinbarkeit gemäß den Art. 7 und 18 des genannten Gesetzes Nr. 1293/1957 innerhalb der von 
der Behörde gesetzten Frist zu beseitigen. 
Ungültig sind bedingte Angebote sowie Angebote, die sich auf ein Angebot anderer Teilnehmer 
beziehen. 
Das Angebot muss zum Zeitpunkt des Wettbewerbs persönlich vom Bieter oder von einer Person mit 
einer ordnungsgemäßen und beglaubigten vom Beauftrager ausgestellten Vollmacht vorgelegt werden. 
Die Vorlage des Angebots beim Wettbewerb seitens einer beliebigen anderen, jedenfalls vom Bieter 
beauftragten Person ist nicht zulässig. Jeder Bevollmächtigte kann nur einen einzigen Teilnehmer 
vertreten. Der Bevollmächtigte eines Teilnehmers kann nicht als Teilnehmer im eigenen Namen beim 
Wettbewerb auftreten oder umgekehrt. Die Teilnehmer und die Bevollmächtigten müssen sich beim 
Wettbewerb mit einem gültigen Ausweis ausweisen. 
Das Angebot kann auch per Post oder durch Dritte an diese Zweigstelle Trient des Ufficio Regionale 
dei Monopoli di Stato per il Veneto ed il Trentino Alto Adige auf Gefahr des Teilnehmers eingereicht 
werden, muss jedoch spätestens am Tag vor der Versteigerung eingehen, damit es gültig ist. 
Beschwerden wegen nicht eingegangener oder verspätet eingegangener Angebote sind nicht zulässig. 
In diesem Fall muss der Umschlag mit dem Angebot mit Siegellack versiegelt sein.  
Auf der Außenseite ist deutlich lesbar die Aufschrift „Offerta per l’appalto della rivendita n. 31 in 
Bolzano e ricevitoria lotto n. BZ 1081“ (Angebot für die Vergabe der Tabaktrafik Nr. 31 in Bozen und 
Lottoannahmen Nr. BZ 1081) zu vermerken. Der genannte Umschlag muss zusammen mit der 
Quittung der Sicherheitsleistung in einem anderen Umschlag an folgende Adresse gesandt werden: 
„Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato per il Veneto ed il Trentino Alto Adige – Sezione Distaccata 
di Trento –  Via Vannetti n° 13 – 38122 TRENTO”. 
Angebote für zu ernennende Personen sind nicht zulässig. 

Die vorläufige hinterlegte Sicherheitsleistung der Teilnehmer, die den Zuschlag nicht erhalten, wird 
unverzüglich freigegeben. 
Die vom Auftragnehmer hinterlegte vorläufige Sicherheitsleistung wird freigegeben, wenn die 
Erfüllungen laut Abschnitt V dieser Bekanntmachung ordnungsgemäß binnen der festgesetzten Frist 
vorgenommen wurden. 

 
IV – Ausschluss vom Wettbewerb 
Am Wettbewerb dürfen diejenigen nicht teilnehmen, die von einem beliebigen der Ausschlussfälle 
gemäß den Art. 6 und 18 des Gesetzes Nr. 1293 vom 22.12.1957 oder von der Situation nach Art. 5 des 
Gesetzes Nr. 384 vom 23.7.1980 betroffen sind. 
 
V – Erfüllungen nach der Zuschlagserteilung 
Innerhalb 30 Tagen nach dem erfolgten Zuschlag, muss der Ersteher Folgendes vorlegen: 
 
a) Urkunde zur Bestätigung der vollständigen Verfügbarkeit der angebotenen Räumlichkeiten und 
genauer: 

1) Bei Vermietung oder Untervermietung: Vertrag des Lokales gebührend registriert 
Der Vertrag muss mindestens ab dem Ablauf der oben genannten Frist gültig sein. 
2) Bei Eigentum: Von der Finanzverwaltung ausgestellte Katasterbescheinigung oder beglaubigte 
Kopie der Eigentumsurkunde sowie Ersatzerklärung des Notorietätsakts mit der Bestätigung der 
vollständigen Verfügbarkeit der entsprechenden Räumlichkeiten. 

b) Urkunde zur Bestätigung der hinterlegten Sicherheitsleistung in Höhe von 1/20 des 
Tabakeinkommen wie im Absatz I bezeichnet 
c) Quittung zur Bestätigung der Einzahlung der angebotenen Summe. Diese Zahlung muss mit 
Angabe des Grunds auf Vordrucks F 24 Akzisen SEZIONE ACCISE MONOPOLI ED ALTRI 
VERSAMENTI NON AMMESSI AIN COMPENSAZIONE. 
Beim Zuschlag und innerhalb die Termine, die das Monopolamt zugewiesen hat, muss der Erweber 
den Vertrag für die Tabaktrafik und die Lottoannahmen unterschreiben und muss alle Vorschriften 
befolgen, die ins Gesetzes von den 22 Dezember 195 Nr. 1293, in D.P.R. von den 14 Oktober 1958 Nr. 
1074, ins Gesetzes von den 23 Juli 1980 Nr. 384 und in Capitolato d’Oneri der Tabaktrafik sind. 
 
VI - Vertragskosten 
Zu Lasten des Auftragnehmers gehen alle für die Versteigerungen und den endgültigen Zuschlag 
aufgewendeten Kosten sowie die Kosten im Zusammenhang mit dem Vertrag, einschließlich der 
Registersteuern. 
Die Beträge dieser Ausgaben sind vom Auftragnehmer binnen 5 Tagen nach Vertragsabschluss auf 
Vordrucks F 24 Akzisen SEZIONE ACCISE MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON 
AMMESSI AIN COMPENSAZIONE. 
 einzuzahlen und werden einem entsprechenden Kapitel im Voranschlag der Einnahmen des 
Haushalts der Behörde zugewiesen. 
Die Bescheinigung der erfolgte Einzahlung muss der Zweigstelle Trient des Ufficio Regionale dei 
Monopoli di Stato per il Veneto ed il Trentino Alto Adige übergeben und dem Vertrag beigefügt 
werden. 
 

VII - Verwirkung 
Der Auftragnehmer verwirkt das Recht auf Zuweisung der Verkaufsstelle: 
a) Wenn die im Angebot abgegebenen Erklärungen sich vollständig oder teilweise als unwahr 
erweisen oder wenn er den Verpflichtungen laut Abschnitt V nicht binnen der gesetzten Frist 
nachkommt oder auf den Zuschlag verzichtet oder wenn er nicht alle Verpflichtungen und von der 
Behörde festgelegten Bedingungen erfüllt oder wenn er – auch vor der Genehmigung des Vertrags 
oder der Einsetzung – von einem der Fälle laut Art. 6 und 18 des Gesetzes Nr. 1293 vom 22.12.1957 
betroffen wird. 
In den oben genannten Fällen zieht die Behörde die gesamte für die Teilnahme am Wettbewerb oder 
die Erteilung des Auftrags geleistete Sicherheitsleistung ein. 
b) Wenn die im Angebot angegebenen Räumlichkeiten nach Ermessen des Ufficio Regionale dei 
Monopoli di Stato per il Veneto e il Trentino Alto Adige, Zweigstelle Trient, nicht als geeignet für die 
Ausübung der Leistung befunden werden oder wenn die Entfernung von der nächsten Verkaufsstelle 
geringer als in Absatz III ist. 
c) Wenn der Auftragnehmer von einem der Fälle der Unvereinbarkeit gemäß den Art. 7 und 18 des 
Gesetzes 1293 vom 22.12.1957 betroffen ist und diese Unvereinbarkeiten nicht innerhalb der von der 
Zweigstelle Trient des Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato per il Veneto ed il Trentino Alto Adige 
gesetzten Frist beseitigt. 
In alle diesen Fällen hat die Behörde immer das Recht, die Rückerstattung der aufgewendeten Kosten 
geltend zu machen und sie der hinterlegten vorläufigen Sicherheitsleistung zu entnehmen. Hierfür 
sind keine Inverzugsetzung oder andere Formalitäten erforderlich, unbeschadet der 
Inanspruchnahme jener Maßnahmen bei Nichterfüllung, die gesetzlich für den Einzug dessen 
zustehen, was nicht eingetrieben werden konnte. 
 
TRIENT, 31/07/2015 

Der Leiter  
Pietro Ferrara 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n° 39 del 1993 

 

VORDRUCK DES ANGEBOTS (zu fassen auf Stempelpapier) 
 

Der Unterzeichnete verpflichtet sich, neun Jahre lang den Auftrag für die Betreibung der Verkaufsstelle von Monopolwaren Nr. 31 und Lottoannahmen Nr. BZ 1081, zu übernehmen, unter strikter Einhaltung der mit 
der Ankündigung der Versteigerung festgelegten Bedingungen. Weiterhin verpflichtet er sich, bei der Zuschlagserteilung die Summe von _____________ Euro zu zahlen. (………/….. Euro). 
Ich erkläre unter Eigenverantwortung, dass ich bei Zuschlagserteilung über die Räumlichkeiten in ……………………… in der Gemeinde Bozen verfügen kann, wo ich die Tabaktrafik und die Lottoannahme 
beabsichtige möchte. Ich bin von keinem der Ausschlussfälle gemäß den Artikeln 6 und 18 des Gesetzes Nr. 12931) betroffen oder von der Situation laut Art. 5 des Gesetzes Nr. 3842) vom 23.07.1980. Ich verpflichte mich 
außerdem, alle eventuellen Ursachen für Unvereinbarkeit gemäß den Art. 7 und 183) des Gesetzes Nr. 1293 vom 22.12.1957 innerhalb der von der Behörde gesetzten Frist zu beseitigen. 

NACHNAME, VORNAME, GEBURTSORT UND GEBURTSDATUM, STE UERNUMMER, WOHNSITZ DES BIETERS 
UNTERSCHRIFT 

 
1) Gemäß den Vorschriften der Art. 6 und 18 des Gesetzes Nr. 1293 vom 22. Dezember 1957 dürfen folgende Personen keine Verkaufsstelle betreiben: 

1) Minderjährige, ausgenommen sie sind zur Betreibung eines Geschäfts befugt 
2) Personen, die keine Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sind 
3) Beschränkt entmündigte oder entmündigte Personen 
4) Von Insolvenz betroffene Personen, die binnen der Ablauffrist dieser Ankündigung nicht aus dem Insolvenzregister gestrichen wurden 
5) Personen, die nicht gegen Infektionskrankheiten oder ansteckende Krankheiten immun sind 
6) Personen, die verurteilt wurden wegen: 

a) Beleidigungen des Präsidenten der Republik oder gesetzgebender Versammlungen 
1) Straftaten, für die eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren vorgesehen ist, auch wenn durch mildernde Umstände eine geringere 
Freiheitsstrafe verhängt wurde, oder Straftaten, für welche eine Strafe verhängt wurde, die den dauernden Ausschluss von öffentlichen Ämtern 
beinhaltet. 
c) Straftaten gegen das Vermögen, die öffentliche Moral, die Sitte, den öffentlichen Glauben, die öffentliche Verwaltung, die Industrie und den 
Handel, sowohl wenn vom Strafgesetzbuch als auch von Sondergesetzen vorgesehen, für welche die verhängte Strafe eine Freiheitsstrafe von 
mindestens dreißig Tagen oder ein Bußgeld beinhaltet, das laut Strafgesetzbuch in eine Freiheitsstrafe von mindestens dreißig Tagen umgewandelt 
werden kann. Dies gilt nicht, wenn die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. 
d) Schmuggel, unabhängig von der verhängten Strafe 

7) Personen, die in den vorhergehenden fünf Jahren auf die Betreibung eines Magazins verzichtet haben 
8) Personen, die auf dem Verwaltungswege von einem Verfahren wegen Schmuggel von Monopolwaren zu ihren Lasten betroffen waren. Die Behörde 
hat das Recht, die Betreibung zu genehmigen, wenn mindestens fünf Jahre seit Erlöschen der Straftat vergangen sind. 
9) Personen, die ihrer Eigenschaft als Betreiber oder Helfer eines Magazins oder einer Verkaufsstelle oder von anderen Aufgaben im Zusammenhang 
mit Beziehungen zur Behörde der staatlichen Monopole enthoben wurden, wenn nicht mindestens fünf Jahre seit der Enthebung vergangen sind. 

 
2) Gemäß Art. 5 des Gesetzes Nr. 384 vom 23. Juli 1980 können die Personen, die auf die Betreibung eines entsprechenden Geschäfts in den fünf Jahren zuvor 
verzichtet haben, keine Verkaufsstelle zugewiesen bekommen. 
 
3) Gemäß den Vorschriften der Art. 7 und 18 des Gesetzes Nr. 1293 vom 22. Dezember 1957 dürfen folgende Personen keine Verkaufsstelle betreiben: 

1) Personen, die mit andauerndem Arbeitsverhältnis für abhängige Arbeit bei anderen beschäftigt sind 
2) Personen, die unabhängig von der jeweiligen Berechtigung ein anderes Magazin oder eine andere Verkaufsstelle betreiben oder mit einer Person 
zusammenleben, die ein anderes Magazin betreibt oder in einem Amt oder einem Werk der staatlichen Monopole arbeitet oder der Finanzwacht 
angehört. 

Die Unvereinbarkeit erlischt, wenn der/die Betreffende innerhalb der von der Behörde gesetzten Frist die Ursache beseitigt.

 


